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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Ufteri.

Sand I. X. XXXVI. Bern, 30. Januar isov. (w. Pluviôse VIII.)

Ia n u a r.

GeseZgeSnng.
Senat, 17

Präsident,: Keller.
Da keine Geschäfte an der Tagesordnung sind

so wird nach Verlesung des Verbalprozesses die
Sitzung aufgehoben.

Januar.Grosser Rath, 18

Präsident: Desloes.
Preux im Namen einer Commission legt soft

gendes Gutachten vor, welches ohne Einwendung
angenommen wird.

An den Senat.
In Erwägung der Bothschaft des Vollziehungs-

Direktoriums vom i8ten Dezember 1799 welche
über den Zustand der Ausgaben des Ministers der
auswärtigen Angelegenheiten, die verlangte Auskunft
ertheilt;

In Erwägung, daß der Zustand der Staats
kasse niemals erlaud>, die bewilligten Summen im
Ganzen zu beziehen, sondern daß die Minister nur
nach Maßgabe ihrer Bedürfnisse, uud mit großer
Mühe zu diesen Bezahlungen gelangen;

In Erwägung, baß der Minister der auswär-
tigen Angelegenheiten bei der Central - Post - Venval-
tung eine Schuld von 8Zo Franken errichtet hat,
deren Rükerstattung dringend ist;

In Erwägung endlich, daß die helvetische Ge-
sandschaft zu Paris nur noch Bezahlungen auf Ab-
rechnung ym empfangen hat, ihre Rechnung hinge-
gen schor auf ehe beträchtliche Summe ansteigt,
auch dem Bürger Minister Zeltncr und seinen Ange-
stellten neue Zuschüsse unumgänglich nothwendig
sind;
hat der grosse Rath, nach erklärter Dringlichkeit,

beschlossen:
Es ist dx» Vollziehungs - Ausschuß zu Vestrei?

tung der Bedürfnisse des Ministeriums der auswär-
tigen Angelegenheiten ein neuer Credit von zehntau,
send Franken bei dem National-Schazamt âffnet.

Die Fortsetzung folgt. 5

Rechtfertigungsschrift des Bürgers Laharpe, an
die geftMbeilden Räthe der einen und un-
Heilbaren helv. Republik.

(Fortsetzung.)
Ich komme auf die Vorwürfe zurük, welche das

Gutachten der Commission aufzählt.
Die Gesetze werben langsam versandt

und bekannt gemacht, und schlecht voll-
zogen.

An dieser Langsamkeit, Bürger Gesezgeber! war
lange Zeit die Ungewißheit des Sitzes der Regierung
und die Entblößung an Hülfsmitteln schuld. So
oft das Direktorium von den Misbräuchen benach-
richtizt wurde, hat es Maßnahmen genommen, nm
solche zu heben, seine Protokolle enthalten wieder-
hotte Beweise davon.

Das Direktorium hat sich nie keinen
regelmäßigen und weisen Plan über die
Verwaltung vorgenommen; es fehlte ihm
im mer an Einsichten.

Das Direktorium wurde mitten in einer Revo-
lutiou zur Führung der Geschäfte berufen, welche es
aller Hülfsmittel, und aller derjenigen unentssehrli-
chen Triebfedern beraubte, welche zu einer guten
Verwaltung gehören. Alles mußte neu organisirè
und umgefchaffen werden, und man war gezwungen,
sich mitten unter Empörung, Krieg und Leiden aller
Art damit zu beschäftigen. Umsonst begehrte das
Direktorium von verschiedenen Cankonen diejenige
Auskunft deren es bedürfte, um die Grundlagen der
Verwaltung festzusetzen; es hat dieselben bis jezî
noch nicht erhalten können, aber seine Protokolle und


	Gesezgebung

